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Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Weitere Wortmeldungen liegen mir dazu 

nicht vor.  

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Damit ist die Debatte 

geschlossen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über die gegenständlichen Tagesordnungspunkte, 

die getrennt erfolgt.  

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 

29. März 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein 

Interbankenentgeltevollzugsgesetz erlassen und das E-Geldgesetz 2010, das 

Wettbewerbsgesetz und das Zahlungsdienstegesetz 2018 geändert werden. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist 

somit angenommen. 

Es liegt ein Antrag der Bundesräte Günter Pröller, Kolleginnen und Kollegen auf 

Fassung einer Entschließung betreffend „Ja zum Schutz des Bargeldes und der 

uneingeschränkten Bargeldzahlung – Nein zum Masterplan der 

Bargeldabschaffung in Österreich und der EU“ vor. 

Ich lasse über diesen Entschließungsantrag abstimmen und ersuche jene 

Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Entschließungsantrag zustimmen, 

um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenminderheit. Der Antrag auf Fassung 

der gegenständlichen Entschließung ist somit abgelehnt. 

Wir gelangen zu Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 

29. März 2023 betreffend eine Änderung der Vorbehalte und Notifikationen der 

Republik Österreich zum Mehrseitigen Übereinkommen zur Umsetzung 

steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der 

Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung. 
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Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbstständigen 

Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf er der Zustimmung des 

Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Ich ersuche jene Bunderätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 

erheben, um ein Handzeichen. (Bundesrat Steiner: Seid ihr jetzt dafür oder 

dagegen?) – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.  

Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.  

Ich ersuche jenen Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag 

zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag 

ist somit angenommen. 


